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Auch wenn die variable Vergütung er-
messensabhängig ist und nicht an die Er-
reichung bestimmter Ziele gekoppelt ist, 
können selbstredend unabhängig davon 
dem Mitarbeitenden Ziele für das jeweilige 
Geschäftsjahr oder für eine andere Zeitpe-
riode einseitig vorgegeben oder gemein-
sam vereinbart werden. Diese können 
dann eben bei der Festlegung der variab-
len Vergütung mitberücksichtigt werden. 
Mitarbeitende wissen aber wegen der Er-
messensabhängigkeit nicht, welche Zieler-
füllung was für einen konkreten finanziel-
len Einfluss hat. In der Unternehmenspraxis 
lassen sich solche Modelle auch finden, die 
dann vorsehen, dass eine ausbezahlte Gra-
tifikation anteilsmässig zurückbezahlt wer-
den muss, wenn Mitarbeitende das Unter-
nehmen in einer bestimmten Zeit nach der 
Auszahlung (z.B. drei Jahre) verlässt. Durch 
einen solchen Rückzahlungsmechanismus 
erhält die variable Vergütung eine Reten-
tionskomponente.

werden. Beispiele dafür sind etwa, ob 
die Geschäftspolitik der Arbeitgeberin 
nachgelebt wird, die Kundeninteressen 
im Sinne der Arbeitgeberin gewahrt 
werden sowie gutes Führungsverhalten, 
gute Teamarbeit oder ein beruflich und 
persönlich korrektes Verhalten gegeben 
sind. Zudem ist es möglich, die Gratifi-
kation bei Verletzung arbeitsvertraglicher 
Pflichten oder Verstössen gegen interne 
oder externe Vorschriften ganz zu strei-
chen oder zu reduzieren. Bei einer sol-
chen variablen Vergütung, ausgestaltet 
als Gratifikation, werden in der Regel 
auch Verfallsklauseln vereinbart, sodass 
bei einem unterjährigen Austritt eben 
kein Pro-rata-Anspruch auf eine Zahlung 
besteht. Zudem kann die Auszahlung 
auch generell von der Bedingung abhän-
gig gemacht werden, dass sich die Mit-
arbeitenden zum Auszahlungszeitpunkt 
in einem ungekündigten Arbeitsverhält-
nis befinden müssen.

Bei der Ausgestaltung von einer va-
riablen Vergütung gibt es rechtlich 

gesehen zwei Modelle. Das Vergütungs-
modell kann entweder als ermessens-
abhängige Gratifikation oder als Leis-
tungslohn ausgestaltet werden. Beim 
Leistungslohn werden messbare Ziele 
vorausgesetzt, die einseitig vorgegeben 
oder miteinander vereinbart werden. 
Aber auch beim Gratifikationsmodell 
können Zielvorgaben oder Zielverein-
barungen bestehen, die jedoch keinen 
direkten Einfluss auf die variable Ver-
gütung haben, sondern bloss beim in-
ternen Vergütungsfestsetzungsprozess 
mitberücksichtigt werden.

Ermessensabhängige 
Gratifikation

Eine variable Vergütung kann arbeits-
rechtlich rein ermessensabhängig aus-
gestaltet werden, sodass die Zahlung 
der variablen Vergütung (Gratifikation) 
sowie deren Höhe vom freien Ermessen 
der Arbeitgeberin abhängig sind. Die Ent-
scheidung, ob und in welcher Höhe eine 
variable Vergütung als Gratifikation ge-
währt wird, kann individuell für die Mit-
arbeitenden oder auch für ein Team oder 
eine Abteilung erfolgen. Typischerweise 
werden bei der Festlegung der Gratifika-
tion das Jahresergebnis der Arbeitgebe-
rin sowie die Leistung und das Verhalten 
des Mitarbeitenden im massgebenden 
Geschäftsjahr angemessen mitberück-
sichtigt. Aufgrund des freien Ermessens 
kann die Leistung des Mitarbeitenden 
nicht nur an wirtschaftlichen Resultaten 
gemessen werden, sondern auch von 
weiteren Punkten abhängig gemacht 
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digung ist sicher zeitaufwendiger als eine 
einseitige Zielvorgabe. Dafür hat eine 
Zielvereinbarung den Vorteil, dass die ge-
meinsam festgelegten Ziele nicht infrage 
gestellt werden im Vergleich zu einseitig 
vorgegebenen Zielen. Bei der Festlegung 
der persönlichen Ziele – egal ob mittels 
Vereinbarung oder durch einseitige Vor-
gabe  – sollten diese so festgelegt wer-
den, dass Mitarbeitende eine realistische 
Chance haben, die Ziele zu erreichen. 
Sofern eine gemeinsame Zielfestlegung 
vorgesehen ist, macht es Sinn, in jedem 
Fall vertraglich zu definieren, was gilt, 
wenn keine Einigung in Bezug auf die 
zu erreichenden Ziele besteht. Für diesen 
Fall kann zum Beispiel vereinbart werden, 
dass die Arbeitgeberin dann die Ziele ein-
seitig vorgeben darf, oder aber, dass die 
letztjährigen Ziele weiterhin Geltung ha-
ben, allenfalls mit einem Erhöhungsme-
chanismus. Unabhängig davon, ob die 
Ziele durch Vereinbarung oder Vorgabe 
festgelegt werden, ist es wichtig, dass die 
Zielfestlegung bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt des Jahres tatsächlich erfolgt 
und nicht vergessen geht. Ansonsten be-
steht nämlich die Gefahr, dass ohne Wei-
teres von einer Zielerreichung von 100% 
ausgegangen werden muss.

hat. Wird diese Schwelle nicht erreicht, 
besteht ausdrücklich kein Anspruch auf 
eine variable Vergütung – selbst dann 
nicht, wenn die Unternehmensziele ganz 
oder teilweise erfüllt sind.

Eine solche Regelung macht Sinn, zumal 
für den Mitarbeitenden die Erfüllung der 
persönlichen Ziele beeinflussbarer ist als 
die Erreichung der Unternehmensziele. Er 
wird somit dazu motiviert, durch die Errei-
chung der persönlichen Ziele dazu beizu-
tragen, dass auch die Unternehmensziele 
erreicht werden. Zeitgleich stellt sich bei 
der Gestaltung des Vergütungsmodells 
eine wichtige Frage: Soll ein Mitarbeiten-
der eine variable Vergütung im Umfang 
der erreichten persönlichen Ziele erhal-
ten, auch wenn die Unternehmensziele 
nicht in einem Mindestmass erfüllt wur-
den? Oder soll die Auszahlung der varia-
blen Vergütung stets davon abhängen, 
dass sowohl eine Mindestschwelle der 
Unternehmensziele als auch der persön-
lichen Ziele erreicht wird?

Zielvorgabe oder  
Zielvereinbarung

Bei der Ausgestaltung des Vergütungs-
modells als Leistungslohn sollte auch 
wohlüberlegt sein, ob die Ziele einsei-
tig durch die Arbeitgeberin vorgegeben 
werden oder mittels Vereinbarung ge-
meinsam festgelegt werden müssen. 
Bei einer gemeinsamen Zielvereinbarung 
wird selbstredend ein Konsens über die 
Ziele vorausgesetzt, und die Zielverstän-

Messbare Ziele  
beim Leistungslohn

Beim Leistungslohn werden messbare Kri-
terien vorgegeben, und wenn die jeweili-
gen definierten Ziele erfüllt sind, dann ist 
die variable Vergütung im entsprechen-
den Umfang geschuldet. Die relevanten 
Ziele knüpfen in der Regel an der Leistung 
des Unternehmens (Unternehmensziele) 
sowie an der persönlichen Leistung des 
entsprechenden Mitarbeitenden an. In 
diesem Zusammenhang stellt sich immer 
wieder die Frage, was gilt, wenn zwar das 
Unternehmen die Leistung erbracht hat 
und die Unternehmensziele erreicht wor-
den sind, der Mitarbeitende seine mess-
baren Ziele jedoch nicht erreicht hat. Hier 
muss sich die Arbeitgeberin bei der Aus-
gestaltung des Vergütungsmodells die 
Frage stellen, ob eine variable Vergütung 
immer bereits im definierten Umfang 
bezahlt werden soll, sobald die Unter-
nehmensziele erfüllt sind. Oder ob der 
Grundsatz «ohne Fleiss kein Preis» gelten 
soll, sodass eine variable Vergütung nur 
geschuldet sein soll, wenn die individu-
ellen Ziele vollständig oder zu einem be-
stimmten Grad erfüllt sind. Damit Mitar-
beitende, die ihre persönlichen Ziele nicht 
erreichen, nicht übermässig incentiviert 
werden, wenn die Unternehmensziele 
erfüllt werden, sollte eine klare Regelung 
getroffen werden. Es ist sinnvoll festzu-
halten, dass die variable Vergütung nur 
dann ausbezahlt wird, wenn der betroffe-
ne Mitarbeitende mindestens 50% (oder 
mehr) seiner individuellen Ziele erreicht 
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